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An die Stadtverordnetenvorsteherin
der Stadt Bensheim
Kirchbergstraße 18

64625 Bensheim

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Heimann,

wir bitten Sie nachfolgenden Ergänzungsantrag zu der Verwaltungsvorlage Nummer 08/15 

"Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim; Durchführung der Volkshochschularbeit in Bensheim"

auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 19.02.2015 zu nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Beschlussvorschlag betreffend "Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim, Durchführung der 
Volkshochschularbeit in Bensheim", Vorlagenummer 08/15, wird wie folgt ergänzt:

"Der Magistrat wird beauftragt, die Rückgabe der Volkshochschularbeit an den Kreis 
Bergstraße vorzubereiten und hierzu ein Konzept zu erstellen, wenn dies sich 
wirtschaftlich sinnvoll auf den städtischen Haushalt auswirkt. Das Konzept soll der 
Stadtverordnetenversammlung rechtzeitig für eine Kündigung vorgelegt werden und 
eine bruchlose Fortsetzung der Volkshochschularbeit durch den Kreis Bergstraße in 
Bensheim ermöglichen."

Begründung:

Aufgrund der angestrebten Haushaltskonsolidierung und der derzeitigen Fixkosten für die 
Volkshochschularbeit in Bensheim, ergibt sich die Möglichkeit, diese Aufgabe an den Kreis 
Bergstraße zurückzugeben und dabei finanzielle Einsparungen seitens der Stadt Bensheim zu 
erzielen. Um eine möglichst nahtlose Überführung der Volkshochschularbeit in Bensheim an den 
Kreis Bergstraße zu gewährleisten, ist eine frühzeitige, langfristige Planung des Vorgehens sinnvoll.
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